
P . b . b . Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

3437

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1978 Ausgegeben am 14. November 1978 185. Stück

5 4 0 . Kundmachung: Erklärung Tongas bezüglich der Weitergeltung des Übereinkommens über
das auf die Form letztwilliger Verfügungen anzuwendende Recht

541. Kundmachung: Ratifikation des Europäischen Übereinkommens betreffend Auskünfte über
ausländisches Recht durch Portugal

542. Kundmachung: Ratifikation des Übereinkommens über die Legitimation durch nachfolgende
Ehe durch Italien

543. Notenwechsel zwischen dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie und der
Botschaft der Föderativen Republik Brasilien in Wien betreffend Exporte
von Baumwolltextilien

5 4 0 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 31. Oktober 1978 betreffend die
Erklärung Tongas bezüglich der Weitergel-
tung des Übereinkommens vom 5. Oktober
1961 über das auf die Form letztwilliger Ver-

fügungen anzuwendende Recht

Nach Mitteilung der Königlich Niederländi-
schen Botschaft in Wien hat Tonga erklärt, daß
es sich durch das Übereinkommen über das auf
die Form letztwilliger Verfügungen anzuwen-
dende Recht (BGBl. Nr. 295/1963, letzte Kund-
machung betreffend den Geltungsbereich BGBl.
Nr. 102/1978), das für sein Gebiet vor Erlan-
gung der Unabhängigkeit in Geltung war, ge-
bunden betrachtet. Tonga bestätigte den vom
Vereinigten Königreich Großbritannien und
Nordirland erklärten Vorbehalt *) und erklärte
außerdem den in Art. 10 des Übereinkommens
vorgesehenen Vorbehalt.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 62/1966

Kreisky

5 4 1 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 31. Oktober 1978 über die Ratifikation
des Europäischen Übereinkommens betref-
fend Auskünfte über ausländisches Recht

vom 7. Juni 1968 durch Portugal

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des
Europarates hat Portugal seine Ratifikationsur-

kunde zum Europäischen Übereinkommen be-
treffend Auskünfte über ausländisches Recht
(BGBl. Nr. 417/1971, letzte Kundmachung über
den Geltungsbereich BGBl. Nr. 634/1977) am
7. August 1978 hinterlegt.

Kreisky

5 4 2 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 31. Oktober 1978 betreffend die
Ratifikation des Übereinkommens vom
10. September 1970 über die Legitimation

durch nachfolgende Ehe durch Italien

Nach Mitteilung des Schweizerischen Bundes-
rates hat Italien am 6. Juli 1978 den Abschluß
des Verfahrens notifiziert, das nach seinem Ver-
fassungsrecht für die Anwendung des Überein-
kommens über die Legitimation durch nachfol-
gende Ehe (BGBl. Nr. 102/1976; letzte Kund-
machung betreffend den Geltjungsbereich BGBl.
Nr. 552/1977) in seinem Hoheitsgebiet erforder-
lich ist. Diese Notifikation enthält den in Art. 13
erster Absatz vorgesehenen Vorbehalt.

Kreisky
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5 4 3 .
Notenwechsel zwischen dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie und
der Botschaft der Föderativen Republik Brasilien in Wien vom 12. und 13. Oktober 1978

betreffend Exporte von Baumwolltextilien

(Übersetzung)
BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE
Zl. 27.647.1/5-II/7/78

Wien, 12. Oktober 1978

Sehr geehrter Herr Botschafter!

Ich beehre mich, auf das ABKOMMEN ÜBER
DEN INTERNATIONALEN HANDEL MIT
TEXTILIEN *) (im folgenden als ABKOMMEN
bezeichnet), .das in Genf am 20. Dezember 1973
abgeschlossen wurde, sowie auf das PROTO-
KOLL BETREFFEND DIE VERLÄNGERUNG
DES ABKOMMENS**), abgefaßt in Genf am
14. Dezember 1977, Bezug zu nehmen.

Ich nehme auch auf die Verhandlungen, die
zwischen einer Delegation Österreichs und einer
Delegation der Föderativen Republik Brasilien
vom 11. bis 15. September 1978 in Wien statt-
gefunden haben, Bezug. Als Ergebnis dieser Ver-
handlungen wurde folgende Vereinbarung be-
treffend direkte und/oder indirekte Exporte der
nachstehend bezeichneten Baumwolltextilien von
der Föderativen Republik Brasilien nach Öster-
reich gemäß Artikel 3 des ABKOMMENS er-
zielt:

(1) Exportkontingente in metrischen Tonnen
für den Zwölfmonatszeitraum beginnend

(2) Das Exportkontingent kann für jede Kate-
gorie nach Konsultationen zwischen Österreich
und der Föderativen Republik Brasilien überzo-
gen werden, und zwar durch einen Übertrag von
höchstens l0% des anwendbaren Exportkontin-
gentes des aufnehmenden Übereinkommensjahres
im Falle der Nichtausnützung des bezüglichen
Exportkontingentes für das vorangegangene
Übereinkommensjahr, und durch einen Vorgriff
von höchstens 5% des anwendbaren Exportkon-

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 623/1974
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 362/1978
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tingentes des aufnehmenden Übereinkommens-
jahres. Der Übertrag soll die nichtausgenützte
Menge einer bestimmten Kategorie nicht über-
schreiten und soll in der gleichen Kategorie, in
der die Menge nicht ausgenützt wurde, verwen-
det werden. Der Vorgriff ist von dem Export-
kontingent, das für die gleiche Kategorie im
folgenden Übereinkommensjahr festgelegt ist,
abzuziehen. Die Zusammenfassung von Über-
trag und Vorgriff soll 10% des anwendbaren
Exportkontingentes des aufnehmenden Überein-
kommensjahres nicht überschreiten.

(3) Gegen Vorlage von Exportlizenzen für Ex-
porte nach Österreich, die von den Behörden
der Föderativen Republik Brasilien innerhalb
der Exportkontingente, wie sie im obigen Ab-
satz 1 angeführt sind, für direkte und/oder in-
direkte Exporte von der Föderativen Republik
Brasilien nach Österreich ausgestellt werden und
mit dem Vermerk versehen sind, daß die betref-
fenden Sendungen den vereinbarten Exportkon-
tingenten angelastet wurden, werden die zu-
ständigen österreichischen Behörden die entspre-
chenden Einfuhren bewilligen. Zum Zweck der
Anrechnung der Importe der vorgenannten Er-
zeugnisse auf das betreffende Exportkontingent
des Zwölfmonatszeitraumes hat der österreichi-
sche Importeur der zuständigen österreichischen
Behörde das brasilianische Ursprungszeugnis, das
den tatsächlichen Zeitpunkt der Versendung ent-
hält, unmittelbar nach Erhalt desselben vorzu-
legen. Die brasilianischen Behörden werden der
zuständigen österreichischen Behörde ein Muster
beider Urkunden zur Verfügung stellen, um
Fälschungen zu vermeiden.

(4) Eine ungewöhnliche Konzentration der
Ausfuhren der in obigem Absatz 1 bezeichneten
Erzeugnisse von der Föderativen Republik Brasi-
lien nach Österreich soll vermieden werden.
Demgemäß werden sich die brasilianischen Be-
hörden bemühen, Exporte während des betref-
fenden Übereinkommensjahres gleichmäßig
durchzuführen, wobei normalen saisonalen Fak-
toren Rechnung zu tragen ist.

(5) Österreich wird, soweit als möglich, die Fö-
derative Republik Brasilien davon in Kenntnis
setzen, wenn Importe jener Erzeugnisse nach
Österreich, die den vereinbarten Exportkontin-
genten angelastet wurden, später aus Österreich
wieder ausgeführt werden. Die Föderative Repu-
blik Brasilien kann dann die betreffenden Men-
gen den in obigem Absatz 1 angeführten Ex-
portkontingenten gutschreiben.

(6) Um Härten gegenüber dem Handel mit den
in obigem Absatz 1 bezeichneten Erzeugnissen
zwischen der Föderativen Republik Brasilien
und Österreich zu vermeiden, werden von Öster-
reich Sendungen, die am oder vor dem 16. No-
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vember 1978 erfolgen, gegen Vorlage des ent-
sprechenden urkundlichen Nachweises ohne be-
stätigte Exportlizenzen und Ursprungszeugnisse
außerhalb des vereinbarten Exportkontingentes
für den am 1. November 1978 beginnenden
Zwölfmonatszeitraum zugelassen, vorausgesetzt,
daß diese Exporte entweder durch unwiderruf-
liche Akkreditive oder Zahlungsvorkehrungen
österreichischer Importeure vor dem 15. Septem-
ber 1978 gedeckt sind und die Zollabfertigung
in Österreich spätestens am 21. Dezember 1978
erfolgt.

(7) Die Föderative Republik Brasilien wird
Österreich auf einer monatlichen Basis Informa-
tionen bezüglich der Exporte der in obigem Ab-
satz 1 bezeichneten Erzeugnisse nach Österreich
zur Verfügung stellen, die die Namen der Ex-
porteure, die Kategorienummer der ausgeführten
Artikel, die Nummern und das Datum der Ex-
portlizenzen und der Ursprungszeugnisse, sowie
die betreffenden Mengen, die durch diese Urkun-
den abgedeckt sind sowie auch das betreffende
Datum der Vensendung umfassen.

(8) Österreich wird der Föderativen Republik
Brasilien auf einer monatlichen und kumulativen
Basis Informationen über die innerhalb der ver-
einbarten Exportkontingente gegen Vorlage der
in obigem Absatz 3 bezeichneten Exportlizenzen
und Ursprungszeugnisse ausgestellten Einfuhrbe-
willigungen zur Verfügung stellen.

(9) Bezüglich:

(a) Bettwäsche aus Baumwolle, TNr. ex 62.02
und

(b) Küchenwäsche aus Baumwolle, TNr.
ex 62.02,

wird Österreich automatisch Einfuhrbewilligun-
gen erteilen. Die Föderative Republik Brasilien
ist bereit, mit Österreich auf dessen Ersuchen in
Konsultationen einzutreten, wenn Exporte die-
ser Erzeugnisse sich in einer Weise entwickeln,
die, nach österreichischer Auffassung, tatsächliche
Gefahren einer Marktstörung verursachen, um
ein Übereinkommen zu gegenseitig annehmba-
ren Bedingungen zu erzielen. Dem Ersuchen um
solche Konsultationen ist eine Darstellung mit
den bezüglichen Daten der Marktbedingungen,
die, nach österreichischer Auffassung, das vorge-
nannte Ersuchen um Konsultationen notwendig
machen, beizuschließen. Falls kein Übereinkom-
men erzielt wird, werden die Importe auf ein
Ausmaß beschränkt, das nicht niedriger ist als
das der betreffenden Importe nach Österreich
für den Verbleib im Inland während des Zwölf-
monatszeitraumes, der dreißig Tage vor dem
Zeitpunkt des Ersuchens um Konsultationen
endet.
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(10) Österreich und die Föderative Republik
Brasilien willigen ©in, auf Wunsch jeder der bei-
den Parteien, über jede Frage, die sich bezüglich
der Anwendung dieses Übereinkommens ergibt,
zu konsultieren. In die gemäß diesem Absatz
abzuhaltenden Konsultationen sollen beide Par-
teien im Geist der Zusammenarbeit und mit dem
Ziel, jegliche Differenzen zwischen ihnen beizu-
legen, eintreten.

(11) Der beigeschlossene ANNEX betreffend
die Frage der Umgehung ist ein integrierender
Bestandteil der Vereinbarung.

Ich wäre dankbar, wenn Sie bestätigen wür-
den, daß diese Note die zwischen den Delegatio-
nen unserer beiden Länder erzielte Übereinkunft
richtig wiedergibt.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Botschaf-
ter, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten
Hochachtung.

Dr. Rudolf Willenpart

Ministerialrat

S.E.
Herrn Paulo C a b r a l de Mel lo
Botschafter
Botschaft der Republik Brasilien
1010 Wien

ANNEX

Die Delegation von Österreich lenkte die Auf-
merksamkeit der Delegation der Föderativen
Republik Brasilien auf das Problem der Um-
gehungsexporte der unten bezeichneten Waren
von Brasilien nach Österreich:

(a) Slacks, Shorts, Jeans und andere Hosen
aus Geweben, TNr. ex 61.01 und ex 61.02;

(b) Hemden aus Geweben, TNr. ex 61.03.

Lediglich zum Zwecke der Überwachung wird
Österreich automatisch Bewilligungen für die
Einfuhr solcher Erzeugnisse, die ihren Ursprung
in Brasilien haben, ausstellen.
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(Übersetzung)
BOTSCHAFT DER FÖDERATIVEN
REPUBLIK BRASILIEN

Wien, 13. Oktober 1978

Sehr geehrter Herr Ministerialrat!

Ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note
vom 12. Oktober 1978, Zl. 27.647.1/5-II/7/78,
zu bestätigen, die wie folgt lautet:

„Sehr geehrter Herr Botschafter!

Ich beehre mich . . . (es folgt der weitere Text
der Übersetzung der österreichischen Eröffnungs-
note in deutscher Sprache) . . . Hochachtung."

Ich möchte bestätigen, daß die vorstehende
Note die Übereinkunft, die zwischen den Ver-
tretern unserer beiden Länder erzielt wurde,
richtig wiedergibt.

Paulo Cabral de Mello

Botschafter

Dr. Rudolf W i l l e n p a r t
Ministerialrat
Bundesministerium für
Handel, Gewerbe und Industrie
1011 Wien

ANNEX
Die Delegation von Österreich lenkte die Auf-

merksamkeit der Delegation der Föderativen
Republik Brasilien auf das Problem der Um-
gehungsexporte der unten bezeichneten Waren
von Brasilien nach Österreich:

(a) Slacks, Shorts, Jeans und andere Hosen
aus Geweben, TNr. ex 61.01 und ex 61.02;

(b) Hemden aus Geweben, TNr. ex 61.03.

Lediglich zum Zwecke der Überwachung wird
Österreich automatisch Bewilligungen für die
Einfuhr solcher Erzeugnisse, die ihren Ursprung
in Brasilien haben, ausstellen.

Kreisky


